
Widerrufsbelehrung  und  Rücktrittsrechte  bei  Fernabsatz-  und
Außengeschäftsraum- Verträgen

Der Interessent wird informiert, dass fü� r einen Verbraücher bei Abschlüss des Maklervertrages aüßerhalb der
Gescha� ftsra� üme  des Maklers  oder  aüsschließlich ü� ber Fernabsatz  gem.  §  11 FAGG ein Rü� cktrittsrecht von
dieser Vereinbarüng binnen 14 Tagen besteht. Die Rü� cktrittsfrist beginnt mit dem Tag des
Vertragsabschlüsses. Die Abgabe der Widerrüfserkla� rüng kann ünter Verwendüng des beigestellten
Widerrüfsformülars erfolgen, ist aber an keine Form gebünden.

Wenn der Makler vor Ablaüf dieser vierzehnta� gigen Rü� cktrittsfrist vorzeitig ta� tig werden soll (zB Ü+ bermittlüng
von Detailinformationen, Vereinbarüng eines Besichtigüngstermins), bedarf es einer aüsdrü� cklichen
Aüfforderüng dürch den Interessenten, der damit - bei vollsta�ndiger Vertragserfü� llüng innerhalb dieser Frist -
sein Rü� cktrittsrecht verliert.

Als  vollsta� ndige  Dienstleistüngserbringüng  des  Immobilienmaklers  genü� gt  aüfgründ  eines  abweichenden
Gescha� ftsgebraüchs die Namhaftmachüng der Gescha� ftsgelegenheit, insbesondere sofern vom Interessenten
keine  weiteren  Ta� tigkeiten  des  Maklers  gewü� nscht  oder  ermo� glicht  werden.  In  diesem  Fall kann  der
Maklervertrag nicht mehr widerrüfen werden ünd ist Gründlage eines Provisionsansprüches, wenn es in der
Folge  züm  Abschlüss  eines  Rechtsgescha� ftes  ü� ber  eine  vom  Immobilienmakler  namhaft gemachte
Gescha� ftsgelegenheit kommt.

Im Fall eines Rü� cktritts nach § 11 FAGG verpflichtet sich der Verbraücher, von den gewonnenen Informationen
keinen Gebraüch zü machen.

 Der  Interessent  wü� nscht  ein  vorzeitiges  Ta� tigwerden  (z.  B.  Ü+ bermittlüng  von  Detailinformationen, 
Vereinbarüng eines Besichtigüngstermins) innerhalb der offenen Rü� cktrittsfrist. Der Interessent nimmt 
zür Kenntnis, dass er bei vollsta�ndiger Vertragserfü� llüng (Namhaftmachüng) das Rü� cktrittsrecht  vom 
Maklervertrag verliert. Eine Pflicht zür Zahlüng der Provision besteht aber erst nach Züstandekommen 
des vermittelten Gescha� fts (Kaüfvertrag, Mietvertrag) aüfgründ der verdienstlichen, kaüsalen Ta� tigkeit 
des Maklers.

Der  Interessent  wü� nscht  kein  vorzeitiges  Ta� tigwerden.  Der  Interessent  erha� lt  eine  Kopie  dieses 
Maklervertrages aüf daüerhaftem Datentra� ger ünd eine Nebenkostenü� bersicht (Ö+ VI-Form 13 K bzw. M, 
Nebenkostenü� bersicht ünd Information ü� ber den Maklervertrag sowie allfa� llige Rü� cktrittsrechte)

 Falls zutreffend: Diese Vereinbarüng würde in den Gescha� ftsra�ümen der Reimann Immobilien 
GmbH abgeschlossen.

Der Interessent erha� lt eine Kopie des Vertrages aüf daüerhaftem Datentra� ger ünd eine Nebenkostenü� bersicht
(Ö+ VI-Form 13 K bzw. M, Nebenkostenü� bersicht ünd Informationen ü� ber den Maklervertrag sowie allfa� llige
Rü� cktrittsrechte) 
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